
Satzung Förderverein Gesamtschule Menden e.V.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1)  Der Verein führt den Namen „Förderverein Gesamtschule Menden“ und soll in das 
Vereinsregister  eingetragen  werden.  Nach  der  Eintragung  führt  er  den  Zusatz 
„e.V.“.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Menden.
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Zweck  des  Vereins  ist  die  ideelle  und  materielle  Förderung  der  Städtischen 
Gesamtschule  Menden  und  ihrer  Schüler,  sowie  die  Unterstützung  bei  der 
Umsetzung des Schulkonzeptes.

(2) Der  Verein  verfolgt  ausschließlich  und  unmittelbar  gemeinnützige  Zwecke  im 
Sinne der Abgabenordnung.

(3) Der  Satzungszweck  wird  verwirklicht  insbesondere  durch  Maßnahmen,  für  die 
öffentliche Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen.

(4) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Interessen.

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die  Mitglieder  erhalten  keine  Gewinnanteile  und  in  ihrer  Eigenschaft  als 
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(6) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall  seines bisherigen Zwecks fällt  das 
Vermögen des Vereins in nachstehender Reihenfolge an: 

a. Die Städtische Gesamtschule Menden
b. Die Stadt Menden; mit der Maßgabe dieses unmittelbar und ausschließlich 

für Bildungszwecke von Kindern oder Jugendlichen einzusetzen.
(7) Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 
Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand.
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet
a. Mit dem Tod
b. durch freiwilligen Austritt
c. durch Streichung von der Mitgliederliste
d. durch Ausschluss aus dem Verein.

(2) Der  freiwillige  Austritt  erfolgt  durch  schriftliche  Erklärung  gegenüber  einem 
Mitglied  des  Vorstands.  Er  ist  nur  zum  Schluss  eines  Geschäftsjahres  unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zulässig.

(3) Ein  Mitglied  kann  durch  Beschluss  des  Vorstands  von  der  Mitgliederliste 
gestrichen  werden,  wenn  es  trotz  zweimaliger  Mahnung  mit  der  Zahlung  des 
Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn seit 
der  Absendung  des  zweiten  Mahnschreibens  drei  Monate  verstrichen  und  die 
Beitragsschulden  nicht  beglichen  sind.  Die  Streichung  ist  dem  Mitglied 
mitzuteilen.

(4) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen grob verstoßen hat, durch 
Beschluss  des  Vorstands  aus  dem  Verein  ausgeschlossen  werden.  Gegen  die 
Entscheidung des Vorstands ist Berufung bei der Mitgliederversammlung möglich. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet dann endgültig.

§ 5 Mitgliedsbeiträge

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags und 
dessen Fälligkeit, werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.

(2) Die Mitgliedsbeiträge sind zu Beginn des Geschäftsjahres gültig.
(3) Die Beitragszahlung soll nach Möglichkeit durch Bankeinzugsverfahren erfolgen.

§ 6 Organe des Vereins

(1) Organe des Vereins sind
a. der Vorstand
b.  die Mitgliederversammlung

(2) Die Organe können sich eine Geschäftsordnung geben

§ 7 Der Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus vier  Personen, nämlich
a. dem/der Vorsitzenden
b. dem/der stellvertretenden Vorsitzenden
c. dem/der Kassierer(in)
d. dem/der Schriftführer(in)

(2) der  Verein  wird  gerichtlich  und  außergerichtlich  durch  zwei  Mitglieder  des 
Vorstands, darunter der/die Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende, 
vertreten. Zu Rechtsgeschäften mit einem Wert von mehr als 500,00 € bedarf es 
der Zustimmung des Gesamtvorstands.
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§ 8 Amtsdauer des Vorstands

(1) Der  Vorstand  wird  von  der  Mitgliederversammlung  für  die  Dauer  von  zwei 
Jahren, vom Tag der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl 
des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist  einzeln zu wählen.  Wählbar 
sind nur Vereinsmitglieder.

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der 
Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des/der Ausgeschiedenen. 
Mindestens  drei  Mitglieder  des  Vorstands,  darunter  der/die  Vorsitzende  oder 
der/die  stellvertretende  Vorsitzende,  müssen  jedoch  durch  die 
Mitgliederversammlung gewählt sein. Ansonsten ist durch eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung der gesamte Vorstand neu zu wählen.

§ 9 Die Mitgliederversammlung

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Eine Vertretung der 
Mitglieder ist nicht zulässig.

(2) Die  Mitgliederversammlung  ist  ausschließlich  für  folgende  Angelegenheiten 
zuständig:

a. Genehmigung  des  vom  Vorstand  aufgestellten  Haushaltplans  für  das 
nächste Geschäftsjahr, Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstands, 
Entlastung des Vorstands

b. Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrags
c. Wahl  und  Abberufung  der  Mitglieder  des  Vorstands  sowie  zweier 

Kassenprüfer(innen)
d. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins
e. Beschlussfassung  über  die  Beschwerde  gegen  die  Ablehnung  des 

Aufnahmeantrags,  sowie  über  die  Berufung  gegen  einen 
Ausschließungsbeschluss des Vorstandes

(3) Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrer Mitte zwei Kassenprüfer(innen), die 
die Jahresrechnung des Vorstands prüfen und der Mitgliederversammlung darüber 
berichten. Ihr Prüfungsbericht ist bis zu der Mitgliederversammlung, in der über 
die Entlastung des Vorstands entschieden wird, abzuschließen.

(4) In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann 
die  Mitgliederversammlung  Empfehlungen  an  den  Vorstand  beschließen.  Der 
Vorstand  kann  seinerseits  in  Angelegenheiten  seines  Zuständigkeitsbereichs  die 
Meinung der Mitgliederversammlung einholen.

§ 10 Einberufung der Mitgliederversammlung

Mindestens  einmal  im  Jahr,  möglichst  in  den  ersten  drei  Monaten  des 
Geschäftsjahres, soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird 
vom Vorstand unter Einhaltung von einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter 
Angabe  der  Tagesordnung  durch  die  Homepage  des  Vereins  einberufen.  Die 
Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
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§ 11 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die  Mitgliederversammlung  wird  von  dem/der  Vorsitzenden,  bei  dessen 
Verhinderung  von  dem/der  stellvertretenden  Vorsitzenden  oder  einem  anderen 
Vorstandsmitglied  geleitet.  Ist  kein  Vorstandsmitglied  anwesend,  bestimmt  die 
Mitgliederversammlung den/die Leiter(in).

(2) Der/Die Protokollführer(in) wird von dem/der Versammlungsleiter(in) bestimmt, 
zum/zur Protokollführer(in) kann auch ein Nichtmitglied bestimmt werden.

(3) Die  Art  der  Abstimmung  bestimmt  der/die  Versammlungsleiter(in).  Die 
Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der 
Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.

(4) Die  Mitgliederversammlung  ist  unabhängig  von  der  Zahl  der  erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig.

(5) Die  Mitgliederversammlung  fasst  Beschlüsse  im  Allgemeinen  mit  einfacher 
Mehrheit  der  abgegebenen gültigen Stimmen,  Stimmenthaltungen bleiben dabei 
außer  Betracht.  Zur  Änderung  der  Satzung  und  zur  Auflösung  des  Vereins  ist 
jedoch  eine  Mehrheit  von  zwei  Drittel  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen 
erforderlich.

(6) Für  Wahlen  gilt  folgendes:  Hat  im  ersten  Wahlgang  kein(e)  Kandidat(in)  die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den 
Kandidaten/Kandidatinnen statt, welche die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht 
haben. Besteht auch nach einer Stimmwahl noch Stimmgleichheit, so entscheidet 
das Los.

(7) Die Beurkundung der Beschlüsse hat in dem Sitzungsprotokoll zu erfolgen,
      welches von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 12 Außerordentliche Mitgliederversammlungen

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 
Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 
die  Einberufung  von  einem  Drittel  aller  Mitglieder  schriftlich  unter  Angabe  des 
Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird.

§ 13 Wirksamkeit der Satzung

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam oder undurchführbar sein 
oder  nach  Beschluss  der  Satzung  unwirksam  oder  undurchführbar  werden,  bleibt 
davon die Wirksamkeit im Übrigen unberührt.  An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung 
treten, deren Wirkung der Zielsetzung der Satzung am nächsten kommt

§ 14 Satzungsänderungen

Eine Änderung der Satzung kann nur durch eine Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. Bei Einladung ist die vorgesehene Änderung im Wortlaut mitzuteilen.
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§ 15 Inkrafttreten der Satzung

Diese  Satzung  wurde  von  der  Mitgliedschaft  der  Gründungsversammlung  am 
04.10.2012 in Menden mit der erforderlichen Einstimmigkeit beschlossen und tritt mit 
Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Förderverein
Gesamtschule Menden e.V.
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